
An das 
Amt der Kärntner Landesregierung  
Abteilung 7 Wirtschaftsrecht und Infrastruktur 
Mießtalerstraße 1 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
 
 
 

Antrag auf Ermächtigung als Ausbildungsstätte 
 

gemäß § 13 Grundqualifikation und 
 

Weiterbildungsverordnung- Berufskraftfahrer GWB 
 
 
 
 
 
ANTRAGSTELLER 
 
 
NAME   _____________________________________________ 
 
ADRESSE   _____________________________________________ 
 
TELEFON   _______________________________ 
 
FAX    _______________________________ 
 
EMAIL   _______________________________ 
 
 
 
 
Ich beantrage gemäß § 13 Abs 1 Grundqualifikation und 

Weiterbildungsverordnung- Berufskraftfahrer-GWB die Ermächtigung als 

Ausbildungsstätte zur Weiterbildung von Berufkraftfahrern an nachfolgendem 

Ausbildungsort/an nachfolgenden Ausbildungsorten. 

 

 

Ausbildungsort(e) 

 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 



 
 
 
An Unterlagen wird gemäß § 13 Abs 3 GWB beigelegt: 
 
 

o ein Ausbildungsprogramm, in dem die zu unterrichtenden Sachgebiete 
gemäß Anlage 1 sowie die geplante Durchführung und die 
Unterrichtsmethoden näher darzustellen sind; 

o Angaben über die Anzahl, die Qualifikation und die Tätigkeitsbereiche 
der Ausbilder, einschließlich der Angaben zu den gemäß Abs. 3 
erforderlichen Kriterien sowie der Darstellung ihrer didaktischen und 
pädagogischen Kenntnisse; 

o Angaben zu den Unterrichtsorten, zum Lehrmaterial, zu den für die 
praktische Ausbildung bereitgestellten Unterrichtsmitteln und zu den 
eingesetzten Ausbildungsfahrzeugen; 

o voraussichtliche Kursgröße und 
o die Darlegung eines Qualitätssicherungssystems, das betrieben wird, 

um die Vermittlung der Inhalte und die Erreichung der Ziele der 
Weiterbildung zu gewährleisten. 

 
 
 
Hinweis: 
Als Ausbilder dürfen gemäß § 13 Abs 3 GWB eingesetzt werden: 

 Vortragende im Rahmen der Ausbildung für den Lehrberuf 
Berufskraftfahrer gemäß der Berufskraftfahrer/Berufskraftfahrerin-
Ausbildungsordnung, BGBl. II Nr. 190/2007, in der jeweils geltenden 
Fassung; 

 Fahrschullehrer für die Klasse C oder D gemäß § 116 KFG 1967; 
 Fahrlehrer für die Klasse C oder D gemäß § 117 KFG 1967 oder 
 Personen, die ausreichende Kenntnisse in wenigstens einem der 

gemäß der Anlage vorgeschriebenen Sachgebiete auf Grund einer 
einschlägigen Ausbildung oder auf Grund gleichwertiger Erfahrungen 
aus der Praxis nachweisen können. 

 
 
 
 
 
_____________________________   ______________________ 
            Ort            Datum 


